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1 Stunde 50 min Autofahrtzeit von der TZ in Bad Kreuznach entfernt17 und damit das DLR, 
das die längste Fahrtzeit zur TZ hat. Die Fahrzeit wird verkehrsbedingt auf 2 Stunden pro 
Fahrt aufgerundet und der Gesamtarbeitszeit aufaddiert. 

 

 

Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist zu beachten, dass die Gesamtarbeitszeit somit 
auch von der Entfernung des jeweiligen DLR zur TZ abhängt. Die folgende Tabelle enthält 
die Kalkulation der Kosten bei der photogrammetrischen Auswertung im Stereomodell. 

5.5.3 GNSS 

Die GNSS- Messung der 248 Punkte dauerte insgesamt 12 Stunden und wurde durch eine AK 
durchgeführt. Etwa ein Viertel der Messung musste aufgrund eines Feldrechnerfehlers wie-
derholt werden, weshalb eine Arbeitszeit von 8 Stunden festgelegt wird. Die Hin- und Rück-
fahrt zum Verfahren wird wie bei der terrestrischen Vermessung mit 0,5 Stunden pro Fahrt 
festgelegt, sodass zusätzlich zu den 8 Stunden Arbeitszeit noch 1 Stunde Anfahrtszeit berech-
net wird. 

 

 

Die folgende Tabelle enthält die Kalkulation der entstandenen Kosten zur Aufmessung der 
Wege mit GNSS. 

 

 

Der Umgang mit GNSS- Geräten ist insbesondere der jüngeren Generation Vermessungsin-
genieure bereits durch das Studium bekannt, sodass keine weitere Schulung notwendig ist. Die 

                                                      
17  [Google Maps (2019)] 

Tabelle 5-15 Kosten für die photogrammetrische Vermessung 

Tabelle 5-14 Punkte pro Stunde mit 2 AK bei Auswertung im Stereomodell 

Tabelle 5-16 Punkte pro Stunde mit 1 AK bei GNSS Messung 

Tabelle 5-17 Kosten für die Vermessung mit GNSS 
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Vermessungsingenieure, die den Umgang nicht gelernt haben, sollten durch eintägige Schu-
lungen und Übungen im Außendienst Kenntnisse über die Handhabbarkeit und Funktionswei-
se von GNSS vermittelt werden. Da die DLR im Mai 2019 drei neue GNSS Geräte bekommen 
haben, befinden sich ohnehin mehrere Mitarbeiter in Schulungen, sodass in diesem Fall kein 
Extraaufwand nötig ist. 

5.5.4 GNSS/ IMU 

Bei der GNSS/IMU Messung mussten zunächst 15 min bei möglichst freier Satellitensicht 
zurückgelegt werden bevor mit der eigentlichen Messung begonnen werden konnte. Am 
Schluss der Messung wurde diese Prozedur wiederholt. Die Messung der Wege dauerte etwa 
90 Minuten, wobei die drei verschiedenen Wege jeweils drei Mal befahren wurden um grobe 
Fehler ausschließen zu können. Unter Berücksichtigung der zuvor und nach der Messung 
gefahrenen 15 min dauerte die komplette Messung somit zwei Stunden. Die Auswertung der 
Messungen erfolgte durch die Firma IGI mit der eigenen Software „TERRAoffice“ im Innen-
dienst, die nach Fertigstellung der Auswertung der Messung die Koordinaten der Punkte als 
UTM- Koordinaten übermittelten. Für die Auswertung der Daten wird eine Dauer von einer 
Stunde angesetzt. Die Fahrt zum Verfahren wird wie in Nummer 5.4.2 auf eine halbe Stunde 
pro Fahrt festgelegt. 

Die Messungen wurden während der Fahrt mit einer Taktrate von 600 Hz durchgeführt, was 
bedeutet, dass 600 Punkte pro Sekunde gemessen wurden. Dadurch sind während der Mes-
sung insgesamt mehr als 5 Millionen Punkte entstanden. Da das Bearbeiten und Einlesen die-
ser Vielzahl von Punkten problematisch ist, stellte die Firma IGI zusätzlich eine Datei mit 
einer Taktrate von 1 Hz zur Verfügung. Diese Datei umfasste 9111 Punkte. Nach Abzug der 
mehrfach gemessenen und nicht benötigten Punkte, wurden somit 1130 Punkte in den drei 
Wegen gemessen. 

Bei Betrachtung der festgelegten Punkte pro Stunde ist jedoch zu beachten, dass diese Punkte 
nur die Mittellinie der Trasse festlegen. Die Wegränder sind als paralleler Linienzug händisch 
durch den jeweiligen Bearbeiter zu berechnen. Dazu müssen in GRIBS zunächst die Punkte 
der Messung verbunden werden, dann kann die Funktion der Konstruktion eines parallelen 
Linienzugs aufgerufen werden. Zur Umsetzung dieser Funktion muss jedes Linienstück der 
Mittellinie angeklickt werden, das dann um 2,50 m zu beiden Seiten versetzt wird. Dadurch 
dass das Versetzen der Mittellinie in GRIBS sehr kompliziert durchgeführt wird, wird eben-
falls eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Dies könnte sich jedoch durch die Einführung 
des Landentwicklungsfachinformationssystem (LEFIS) verbessern und dadurch weniger Zeit 
in Anspruch nehmen. Daher wird ein zeitlicher Aufwand von einer Stunde zur Gesamtarbeits-
zeit hinzu addiert. 
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Die Kosten für die Vermessung mit dem GNSS/ IMU- System sind in der folgenden Tabelle 
dargestellt. 

 

Die Handhabbarkeit des Gerätes ist nur schwer einschätzbar, da die Auswertung der Messung 
durch die Firma IGI erfolgte. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass bei Einführung 
und Schulung in das Gerät und die Software die Messung einfach durchgeführt und ausgewer-
tet werden kann. 

5.5.5 Zwischenfazit Wirtschaftlichkeit und Handhabbarkeit 

In den vorangegangenen Untersuchungen zeigt sich, dass alle drei innovativen Entwick-
lungsmöglichkeiten wesentlich wirtschaftlicher sind als die terrestrische Vermessung. Am 
wirtschaftlichsten gestalten sich die photogrammetrische Messung im Stereomodell und die 
Vermessung mit GNSS/IMU. 

Bei der Messung mit GNSS/IMU- System konnte ein Kostenvorteil in Höhe von 2.300,00 € 
erzielt werden, was eine Kosteneinsparung von 90 % bedeutet und damit die höchste erzielte 
Kosteneinsparung der drei innovativen Vermessungsmöglichkeiten ist. 

 

 

Die GNSS- Messung brachte einen Kostenvorteil zur terrestrischen Vermessung in Höhe von 
2.100,00 €. Damit können bei GNSS- Messungen 82 % der Kosten eingespart werden. 

Tabelle 5-18 Punkte pro Stunde mit 1 AK bei GNSS/IMU Messung 

Tabelle 5-19 Kosten für die Vermessung mit GNSS/ IMU- Sys-
tem 

Tabelle 5-20 Kostenvorteil der GNSS/IMU- Messung 

Tabelle 5-21 Kostenvorteil der GNSS- Messung 
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Durch die photogrammetrische Messung konnte ein Kostenvorteil von 1.850,00 € und damit 
eine Kosteneinsparung in Höhe von 73 % im Vergleich zur tachymetrischen Vermessung er-
zielt werden. Bei der Wertung des Kostenvorteils ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Berei-
che im Stereomodell ausgewertet werden konnten, sodass eine terrestrische Ergänzungsmes-
sung notwendig ist. Dies bleibt jedoch zur Berechnung des Kostenvorteils unbeachtet, da die 
photogrammetrische Auswertung von den geübten Fachkräften der TZ im Normalfall schnel-
ler erfolgt, sodass sich beides ausgleicht. 

 

 

Ebenso ist bei der Wertung des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeit der photogrammetrischen 
Auswertung im Stereomodell zu beachten, dass die lange Fahrtzeit vom DLR Eifel zur TZ 
mitbeachtet wurde (4 h x 50,00€ = 200,00€). Bei der Auswertung sehr vieler Punkte würde 
sich die Einflussnahme der Fahrzeit auf das Ergebnis relativieren, da bei mehrtägiger Auswer-
tung ebenso ein Hotelzimmer in Anspruch genommen werden kann. Außerdem wurde bei der 
Messung mit zwei AK zur Auswertung kalkuliert. (5 h x 50,00 € = 250,00 €). Ohne Beachtung 
der Fahrzeit und mit nur einer AK würde die Kosteneinsparung zur terrestrischen Vermes-
sung 2.300,00 € (1.850,00 €+200,00 €+250,00 €=2.300,00 €) betragen und wäre damit genauso 
groß wie die der Messung mit der GNSS/ IMU- Kopplung. 

5.6 Fazit des Vergleichs 

Nach Durchführung des Vergleichs der innovativen Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich der 
Punktausfälle, der Genauigkeit der Punktbestimmung sowie der Wirtschaftlichkeit und Hand-
habbarkeit ist klar erkennbar, dass GNSS- Messungen im Waldgebiet aufgrund ihrer schlech-
ten Genauigkeit und der Unzuverlässigkeit der Messungen nicht zur Vermessung der Wege 
in Waldgebieten geeignet sind. Es ist dabei unerheblich, dass die Nutzung von GNSS sehr 
wirtschaftlich ist, da die Genauigkeit der Messung ein oberstes Ziel bei der Erprobung neuer 
Messtechniken darstellt. 

Die Aufmessung der Wege mit GNSS in Verbindung mit einer IMU liefert zuverlässige Er-
gebnisse ohne Punktausfälle, die in der Genauigkeit der Bestimmung des Weges jedoch stark 
davon abhängen ob bei der Befahrung des Weges die Wegemitte befahren werden konnte. 
Trotzdem stimmte die Bestimmung der Wege an 95 % des Weges mit der tachymetrischen 
Aufnahme überein. An den anderen 5 % des Weges ist die Abweichung durch eine schlechte 
Fahrweise zu begründen, da nicht die Mittellinie befahren wurde. Die hohe Übereinstimmung 
der Messergebnisse mit denen der terrestrischen Messung wird jedoch dadurch begünstigt, 
dass das Gelände im Verfahren Struth (Wald) sehr flach ist und dadurch an den Wegrändern 
nur minimale Böschungen vorhanden sind. Daher sind die Wege auf beiden Seiten zur Mittel-

Tabelle 5-22 Kostenvorteil der photogrammetrischen Messung 
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linie meist gleich breit, sodass es ausreicht die Mittellinie zu bestimmen. Insbesondere im 
Dienstbezirk des DLR Eifel gibt es jedoch viele Waldgebiete die sehr hängig sind. Dort ent-
stehen durch den Ausbau der Wege teils sehr hohe Böschungen. Wird in solch steilem Gelän-
de lediglich die Mittellinie gemessen und die Wegränder zu beiden Seiten um 2, 50m abge-
setzt, verläuft die obere Wegeseite mitten durch die Böschung. Da bei der Vermessung der 
Wege nur Soll- Koordinaten festgelegt werden ist es zunächst nicht schlimm, dass der Grenz-
verlauf mitten durch die Böschung läuft, denn die Bäume werden trotzdem oberhalb der Bö-
schung gepflanzt. Problematischer ist es jedoch, dass die Grenzsteine zur Festlegung der ab-
gehenden Grenzen relativ schwierig in die Böschung gelegt werden können, da der Grenz-
stein dort nicht genügend Halt hat und dadurch schneller verrutscht und dadurch die Grenzsi-
cherheit beeinflusst. Gleiches Problem ergibt sich, wenn die berechnete Grenze in den Weg 
fällt. Dann werden die Grenzsteine der abgehenden Grenzen in die Fahrspur gelegt, sodass die 
Grenzsteine bei Befahren der Wege verschoben werden oder die Fahrzeuge ihre Reifen kaputt 
fahren. Ist die Böschung jedoch gleichbleibend breit, kann in der Örtlichkeit gemessen werden, 
wie weit die Böschungsoberkante von der Wegemitte entfernt liegt. Bei gleichbleibender Bö-
schung wäre somit die Bestimmung der Mittellinie ebenfalls ausreichend. Verändert sich die 
Höhe der Böschung häufig, ist es nicht möglich die Abstände zur Wegemitte zu messen und 
somit ist die Bestimmung der Wegemitte nicht ausreichend. Da jedoch auch die Ansicht ver-
treten werden kann, dass die Böschungen nicht zum Weg sondern zu den oberhalb und unter-
halb des Weges liegenden Eigentümern gehören, ist es in diesen Fällen unerheblich ob das 
Gelände eben oder steil ist. Der Weg hat dann im Normalfall immer in etwa die gleiche We-
gebreite, sodass auch dann das Bestimmen einer Mittellinie ausreichend wäre. Die Anwendung 
der verschiedenen IMU lieferte keine relevanten Genauigkeitsunterschiede, sodass die An-
wendung der günstigeren IMU ratsam wäre. 

Die Photogrammetrie bildet eine der wirtschaftlichsten Vermessungsmethoden, die durch 
ausgebildete Fachkräfte im Stereomodell ordnungsgemäß angewendet werden kann. Auch 
bezüglich der Genauigkeit der Punktbestimmung liegen die Ergebnisse der Stereomodellaus-
wertung in einem zufriedenstellenden Bereich. Bei der Auswertung im Stereomodell sollte 
darauf geachtet werden, dass die Wege breit genug festgelegt werden und dass die Bö-
schungsoberkanten als Weggrenzen dienen. Zur Überprüfung der Breite des festgelegten 
Wegekörpers sollten bei der Auswertung häufiger Querkontrollen gemacht werden um eine 
ausreichende Breite gewährleisten zu können. Die Ergebnisse der Photogrammetrie bezüglich 
der Punktausfälle zeigen jedoch, dass die Nutzung des Stereomodells nicht dazu führt, dass die 
terrestrische Vermessung entfällt. Durch die Punktausfälle entstehen immer wieder Lücken, in 
denen eine terrestrische Aufmessung der Wegeknickpunkte notwendig ist. Da insbesondere 
bei Verfahren im Dienstbezirk des DLR Eifel die Anfahrt bei der Auswertung im Stereomodell 
die meiste Zeit in Anspruch nimmt, sollten alle Bereiche, in denen eine Auswertung im Stere-
omodell möglich ist, ausgewertet werden. Dabei ist es unerheblich, ob viele kleinere Teilberei-
che entstehen, in denen die Auswertung nicht möglich ist, da die Auswertung im Stereomodell 
wesentlich wirtschaftlicher ist als die terrestrische Vermessung. Würden Teilbereiche, in de-
nen immer wieder Punkte bei der photogrammetrischen Auswertung entfallen nicht im Stere-
omodell ausgewertet, würde sich die Arbeit der terrestrischen Vermessung aufsummieren, 
sodass letztlich auch bei kleineren Bereichen die terrestrische Vermessung erheblich reduziert 
werden kann. An diesen Stellen ist es notwendig, dass der letzte photogrammetrisch bestimm-
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te Knickpunkte vor einer Lücke und der erste Knickpunkt nach einer Lücke in der Örtlichkeit 
abgesteckt wird bevor mit der terrestrischen Aufmessung des Wegestücks begonnen wird. 
Dadurch wird vermieden, dass zwischen der terrestrischen und der photogrammetrischen 
Messung eine Lücke entsteht oder dass Punkte mehrmals aufgemessen werden.  

Die folgende Tabelle dient zur übersichtlichen Darstellung des Vergleichs aller drei Vermes-
sungsansätze bezüglich der Anschaffungskosten, der Genauigkeit und der Wirtschaftlichkeit. 

 

 

 

 

Tabelle 5-23 direkter Vergleich aller drei Vermessungsansätze 
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6 Einsatz von neuen Messtechniken 

Im vorherigen Kapitel wurden die innovativen Entwicklungsmöglichkeiten an ausgewählten 
Wegen am Verfahren Struth (Wald) bezüglich der Punktausfälle, der Genauigkeit der Punkt-
bestimmung und der Wirtschaftlichkeit und Handhabbarkeit untersucht. 

Das folgende Kapitel beinhaltet ein Beschaffungs-, Einführungs- und Schulungskonzept zur 
Einführung eines GNSS Gerätes, das in der Lage ist photogrammetrische Messungen gezielt 
zu ergänzen. 

6.1 Beschaffungskonzept 

Die Flurbereinigungsverwaltung RLP entscheidet, dass die Anschaffung eines Vermessungs-
gerätes zur Aufmessung von Waldwegen durchgeführt werden soll. Dazu werden im Beschaf-
fungskonzept die allgemeinen Grundsätze und Voraussetzungen an das neue Vermessungsge-
rät beschrieben. 

6.1.1 Darstellung der Notwendigkeit der Beschaffung 

In der Flurbereinigungsverwaltung RLP gibt es Bestrebungen, die zu einer Verminderung der 
terrestrischen Vermessung führen sollen um die Kosten für den vermessungstechnischen Au-
ßendienst zu reduzieren. Da der Einsatz der Photogrammetrie im Wald nur bedingt möglich 
ist, ist es notwendig ein Gerät anzuschaffen, das auch in dichten Waldgebieten messen kann. 

6.1.2 Beschreibung des Anwendungs-/ und Einsatzbereiches 

Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum setzen das Messsystem im Rahmen der Vermes-
sung von Wegen in Waldgebieten ein. Die Messarbeiten müssen durchgeführt werden um die 
vorhandenen und neu gebauten Wege in den neuen Bestand zu übertragen. 

Da das Gerät eingesetzt wird um unvermarkte Wegeknickpunkte zu bestimmen, liegen die 
Genauigkeitsanforderungen des Geräts bezüglich der Punktlagegenauigkeit bei unter 50 cm 

Das Gerät sollte bei verschiedenen Hängigkeiten und verschiedenem Bewuchs uneinge-
schränkt nutzbar sein. Die weiteren Vermessungsarbeiten im Verfahrensablauf sollten durch 
das neue Gerät vereinfacht werden. 

6.1.3 Mindestanforderungen an das Vermessungsgerät 

Gefordert wird ein Messsystem, das auf der Grundlage von GNSS misst. Da die Messungen 
im Wald durchgeführt werden, soll das Messsystem in der Lage sein, Empfangslücken überbe-
rücken zu können, sodass in großen, dicht bewaldeten Gebieten durchgehend eine Messung 
möglich ist. 

Das Messsystem soll mit den bereits vorhandenen GNSS- Empfängern des DLR kompatibel 
sein, sodass auf die weitere Anschaffung eines GNSS- Empfängers verzichtet werden kann. 
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Die Messung der Wege soll den örtlichen Grenzverlauf wiedersiegeln. 

Die Ergebnisse der Messung sollen einfach ausgewertet werden und in UTM-Koordinaten 
übergeben werden können. Entsprechende Programme zur Auswertung müssen kompatibel 
mit der vorhandenen Hardware der DLR sein. 

Erfüllt das Messsystem die Grundvoraussetzungen, wird es unter Realbedingungen getestet. 
Die Testbedingungen sollten möglichst verschieden sein und unter anderem Extrembedin-
gungen wie steile und lange Böschungen und lange Wege im Nadelwald beinhalten. 

6.1.4 Organisatorische Rahmenbedingungen 

Bei der Lieferung verpflichtet sich der Auftragnehmer bei Bedarf des Auftraggebers eine Ein-
weisung in die Hard- und Software vorzunehmen. Der Auftragnehmer soll einen deutschspra-
chigen Telefon- Hotline und E-Mail-Support an Werktagen bereitstellen, der bei Problemen 
in kurzer Zeit reagiert. 

6.1.5 Sonstiges 

Die Konformitätserklärung zum CE-Zeichen für die erforderlichen Komponenten ist sicherzu-
stellen. Außerdem ist eine Herstellergarantie von 24 Monaten zu gewährleisten. 

6.2 Einführungskonzept 

Wenn ein Messsystem anhand des Beschaffungskonzepts auf seine Geeignetheit überprüft 
wurde und sich als geeignet erwiesen hat, wird es eingeführt. Bei der Einführung eines Mess-
systems muss es auf die vorhandenen Ressourcen abgestimmt werden. Dabei ist unter ande-
rem die Verwendbarkeit des vorhandenen Zubehörs zu prüfen, sofern es sich nicht um Kompa-
tibilitäten handelt, die im Beschaffungskonzept vorausgesetzt werden.  

Die Software des Vermessungssystems muss in die bestehende Hardware der DLR eingearbei-
tet werden. Wenn möglich wäre die Programmierung einer Schnittstelle zwischen dem inter-
nen GIS System und der Auswertesoftware denkbar, sodass eine fließende Datenübertragung 
möglich ist. 

Zur Einführung eines neuen Messsystems ist es wichtig, dass eine konkrete Person zur Konfi-
gurierung und Wartung des Messsystems verantwortlich ist. Diese Person steht bei Proble-
men in Kontakt zur beauftragten Firma. 

Der Standort des neuen Gerätes sollte gewählt werden. Da insgesamt nur ein Gerät ange-
schafft werden soll, könnte der Standort die TZ in Bad Kreuznach sein. Es sollte jedoch über 
diese Bachelorarbeit hinaus weitreichendere Untersuchungen bezüglich der Standortauswahl 
gemacht werden. Dabei sollte anhand der Waldfläche der jeweiligen DLR- Bezirke Aussagen 
zur überwiegenden tatsächlichen Einsatzregion des Geräts getroffen werden, damit lange 
Fahrtzeiten reduziert werden können. 
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6.3 Schulungskonzept 

Nach der Beschaffung und der Einführung eines Messsystems ist es wichtig, dass entschieden 
wird, wer das Gerät bedienen soll. Es wäre möglich, dass alle vermessungstechnischen Mitar-
beiter geschult werden, damit jeder den Umgang mit dem Gerät erlernt. Andere Möglichkei-
ten wären, dass nur ein oder zwei Mitarbeiter in der Bedienung des Geräts geschult werden 
oder, dass die Bedienung des Geräts über einen Werkvertrag an eine außerhalb der Verwal-
tung stehende Person vergeben wird. 

Da das Gerät zentral an einer Stelle gelagert werden soll und da es sich vermutlich nur um die 
Anschaffung eines Gerätes für alle DLR handelt, ist es nicht nötig, dass alle Mitarbeiter das 
Gerät bedienen können. Es ist ausreichend, dass ein oder zwei Personen im Umgang des Gerä-
tes geschult werden. Es bietet sich an, dass die Person, die das Gerät bedienen kann die gleiche 
Person ist, die für die Konfiguration und Wartung zuständig ist. Die Schulung der ein bis zwei 
Personen sollte direkt durch den Auftragnehmer erfolgen. Die geschulten Personen führen die 
Messungen für alle DLR im gesamten Land RLP durch. Von der Vergabe eines Werkvertrags 
sollte abgesehen werden, da dadurch ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, weil keiner der 
eigenen Mitarbeiter in der Bedienung des Gerätes geschult ist. Je nach Schulungsaufwand 
wäre ebenso denkbar, dass ein bis zwei Personen an jedem DLR im Umgang mit dem Gerät 
geschult werden, sodass der Einsatz des Geräts unabhängiger erfolgen kann. Dadurch würde 
vermieden, dass der Einsatz des Gerätes davon abhängt, ob die ein bis zwei geschulten Perso-
nen im Land zur Verfügung stehen, da diese jederzeit auch Urlaub haben oder krank sein 
könnten. 

6.4 Vorschlag für die weitere Vorgehensweise des Landes RLP 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist ein Vorschlag für die weitere Vorgehensweise der Flur-
bereinigungsverwaltung RLP auszuarbeiten. Dabei soll dargestellt werden, ob die IMU der 
Firma IGI zum Einsatz in Flurbereinigungsverfahren geeignet ist. 

In Kapitel 5 wurde das GNSS/ IMU- System anhand drei ausgewählter Wege auf Punktaus-
fälle, die erzielten Genauigkeiten und die Wirtschaftlichkeit und Handhabbarkeit untersucht. 
Dabei wurde festgestellt, dass bei der Messung keine relevanten Punktausfälle entstehen und 
dass dieses Messverfahren im Test das wirtschaftlichste der drei getesteten Messmethoden 
war. 

Die Genauigkeit der Punktbestimmung liegt bei beiden IMU im geforderten Bereich von un-
ter 50 cm bei 60 Sekunden ohne GNSS- Signal. Bei der Messung wurde jedoch festgestellt, 
dass das Messen der Mittellinie und anschließende Berechnen der Parallelen im Untersu-
chungsgebiet zwar hohe Übereinstimmung mit der terrestrischen Messung hatte, es in hängi-
gen Lagen und wechselndem Gelände jedoch zu Schwierigkeiten kommen könnte. Schwierig-
keiten könnten dabei sein, dass der Abstand der Wegegrenzen zur Mittellinie immer unter-
schiedlich ist, sodass das durchgehende parallele Absetzen der Mittellinie um z.B. 2,50 m zu 
jeder Seite den örtlichen Grenzverlauf nicht wiederspiegeln kann. Da es sich beim Grenzver-
lauf des Wegekörpers nur um unvermarkte Grenzpunkte handelt, deren Koordinaten keiner 
exakt festgelegten und somit vermarkten Örtlichkeit zugeordnet sind, ist das vorerst nicht 
schlimm. Bei der Abmarkung der abgehenden Grenzen mit festen Grenzzeichen ist das jedoch 



Einsatz von neuen Messtechniken - 85 - 

 
von Bedeutung, da der Folgeaufwand zum Einbringen der Grenzsteine sehr hoch ist. Außer-
dem können sich Probleme ergeben, wenn die Bestimmung des Grenzverlaufs auf dem befah-
renen Teil des Weges festgelegt wird. Dann werden die Grenzsteine der abgehenden Grenzen 
in die Fahrspur gelegt, sodass die Grenzsteine bei Befahren der Wege verschoben werden oder 
die Fahrzeuge ihre Reifen kaputt fahren. Bei der Messung mit IMU besteht zudem keine Mög-
lichkeit im Waldgebiet Festpunkte festzulegen, die für die Messungen zur Absteckung der 
abgehenden Flurstücksgrenzen benötigt werden. Daher muss zur Absteckung der neuen Flur-
stücksgrenzen im Zuge der Vorarbeiten zur Planvorlage beziehungsweise der vorläufigen 
Besitzeinweisung zunächst das Festpunktfeld durch Polygonzüge verdichtet werden, was in 
der bisherigen vermessungstechnischen Bearbeitung der Waldflurbereinigung bereits bei der 
Vermessung der Wege durchgeführt wurde. Da die Polygonierung im Wald mit einem erheb-
lichen Zeitaufwand verbunden ist, sollte der Aspekt der weiteren vermessungstechnischen 
Bearbeitung nach Aufmessung der Wege unbedingt berücksichtigt werden, da die Effizienz 
des Systems dadurch gemindert wird. 

Um eine vielfältigere Nutzbarkeit der IMU gewährleisten zu können, bei der der Folgeauf-
wand im Verfahren minimiert wird und die den Grenzverlauf in der Örtlichkeit in jeder Topo-
graphie besser erfasst, sollte ein Umbau des fahrbaren Systems auf eine tragbare Lösung 
durchgeführt werden, mit der die Wegeränder direkt erfasst werden können, indem entlang 
der Böschungskanten gelaufen wird. 

Die tragbare Lösung sollte so umgesetzt werden, dass das System inklusive der Antennen von 
einer Person getragen werden kann. Vorzugsweise bietet sich dabei das Tragen auf dem Rü-
cken an. Daher wird diese Variante auch als „Rucksack“- Lösung oder „Backpack-solution“ 
bezeichnet. 

Die Möglichkeit einer „Rucksack“- Lösung wird bisher im Mobile Mapping System „Robin“ 
der Firma GeoSlam umgesetzt. Bei diesem System handelt es sich um einen 3D- Laserscanner, 
der mittels GNSS- Antennen in Verbindung mit der IMU der Firma IGI eine Georeferenzie-
rung des Scans ermöglicht. Das System „Robin“ kann durch einfachen Umbau der Konstrukti-
on im Gehen, Fahren oder Fliegen zum Einsatz kommen. Dadurch kann das System vielfältig 
eingesetzt werden. In der folgenden Abbildung ist das System als „Rucksack“- Lösung darge-
stellt.  
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Anhand dieses Beispiels ist erkennbar, dass der Umbau der fahrbaren Konstruktion zu einem 
Rucksack möglich ist. Das umgebaute System zur Aufmessung der Wege könnte ähnlich auf-
gebaut werden, nur dass das System keinen Laserscanner benötigt. 

Da das umgebaute System in der Lage sein soll Passpunkte mit der für Katastermessung er-
forderlichen Genauigkeit zu bestimmen, muss das System außerdem die Möglichkeit der 
Punktzentrierung mit Stativ beinhalten. Diese Umsetzung ist nach Angaben der Firma IGI 
machbar. 

Daraus resultiert, dass das GNSS/ IMU- System der Firma IGI zur Aufmessung der Wege 
geeignet ist. Es stellt sich die Frage, ob die Anschaffung des Systems rentabel ist. 

Im Untersuchungsgebiet wurden beim Test etwa 3.270 m Waldwege vermessen, bei denen 
sich ein Kostenvorteil von 2.300,00 € zur terrestrischen Vermessung ergab. Im Verfahren 
Struth (Wald) wurden im Vorwegausbau ca. 10 km Wege gebaut. Hinzu kommt der Ausbau 
weiterer circa 4 km Waldwege, die im Laufe des Verfahrens zur Erschließung aller Waldflä-
chen notwendig sind. Dadurch würde sich bei der Nutzung der IMU zur Vermessung aller 
Wege im Verfahren Struth (Wald) ein Kostenvorteil von etwa 9.850,00 € im Vergleich zur 
herkömmlichen terrestrischen Vermessung ergeben.  

Die Anschaffung der IMU „MEMSplus“ kostet 50 Tausend Euro und die der IMU „FOG- III“ 
kostet 250 Tausend Euro. Die zur Auswertung benötigte Software „TERRAoffice“ kostet zu-
sätzlich 25 Tausend Euro, sodass die Anschaffung der IMU „MEMSplus“ insgesamt 75 Tau-
send Euro und die IMU „FOG- III“ insgesamt 275 Tausend Euro kostet.  

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung muss neben den Anschaffungskosten für Hard- und Soft-
ware auch die Kostenansätze für Personalschulung und die Pflege- und Laufenthaltung durch 
den System- und Softwareanbieter beinhalten. Hier müssen evtl. Wartungsverträge kalkuliert 
und berücksichtigt werden. Außerdem müssen Kostenansätze für Reparaturen und Ersatz von 
eventuellen Verschleißteilen berücksichtigt werden. Eine entscheidende Frage ist auch die 

Abbildung 6-1 System "Robin" der Firma GeoSlam (Quelle: 
https://www.3dlasermapping.com/robin-mobile-mapping-system/) 
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Frage der Laufzeit und somit der Abschreibung des Systems. Im Fokus steht hier sicherlich 
nicht nur die isolierte Betrachtung der Langlebigkeit der Hardware sondern eine Kalkulation 
der erwarteten Laufzeit innerhalb einer sich ständig verändernden IT- und Geräteentwicklung 
und der ständig fortschreitenden Anforderungen an solche Systeme. Diese Arbeit kann sich 
jedoch nur mit den tatsächlichen Anschaffungskosten für Hard- und Software der Systeme 
befassen, sodass die Wirtschaftlichkeit dann gegeben ist, wenn die Kostenersparnis, die sich 
durch den Einsatz des Geräts ergibt höher ist als deren Anschaffungskosten. 

Da sich bei einer Strecke von etwa 3.270 m ein Kostenvorteil von 2.300,00 € ergibt, ist es zur 
Erreichung eines Kostenvorteils von 75 Tausend Euro notwendig etwa 106 km zu messen. 
Zur Erreichung eines Kostenvorteils von 275 Tausend Euro ist es notwendig etwa 391 km zu 
messen. Da bereits bei der Untersuchung der Genauigkeit der beiden IMU aufgefallen ist, dass 
die Genauigkeitsabweichungen im Untersuchungsgebiet nur minimal sind, die Preisunter-
schiede der Anschaffung jedoch sehr hoch sind, rentiert sich die Anschaffung der teureren 
IMU „FOG- III“ nicht. 

Damit die Anschaffung der IMU „MEMSplus“ rentabel ist, müssen nach obiger Berechnung 
etwa 106 km Waldwege gemessen werden. Würden im Verfahren Struth (Wald) alle Wege, 
die bereits gebaut wurden und noch gebaut werden mit diesem System gemessen, wäre bereits 
1/8 der Kilometer gemessen und die Erreichung des Kontingents von 106 km würde inner-
halb absehbarer Zeit erreich.  

In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob die Anschaffung der IMU als alleinige Vermes-
sungsmethode zur Vermessung der Wege im Wald durchgeführt werden soll oder ob eine 
Kombination des GNSS/ IMU- Systems mit der Auswertung im Stereomodell angestrebt 
wird. Die Auswertung im Stereomodell kann mit den vorhandenen Ressourcen des DLR 
durchgeführt werden  und verursacht dadurch keine zusätzlichen Anschaffungskosten. Die 
Kombination beider Verfahren würde jedoch bedeuten, dass dadurch die Einsatzmöglichkeit 
des GNSS/ IMU- Systems eingeschränkt wird. Der Vorteil einer alleinigen Anwendung des 
GNSS/ IMU- Systems- unter der Voraussetzung des Umbaus des Systems zu einer tragbaren 
Lösung- ist, dass die Örtlichkeit durchgehend gut erfasst werden kann, da die einzelnen We-
geseiten dadurch einzeln abgelaufen werden können. 

Insgesamt betrachtet ist die Rentabilität der Anschaffung daher- unabhängig davon ob eine 
Kombination der Messverfahren vorgenommen würde- davon abhängig, wie viel Kilometer 
Waldwege in Rheinland- Pfalz aufgemessen werden. Werden so viele Kilometer Waldwege 
gemessen, dass anhand der vorgenommenen Kalkulation, die aus der Befahrung der untersuch-
ten Wege berechnet wurde,  innerhalb weniger Jahre so viele Kosten eingespart werden, dass 
der Anschaffungspreis der IMU inklusive Software erreicht wird, sollte Kontakt mit der Firma 
IGI aufgenommen werden um den Preis, der sich aus dem Umbau des Messsystems ergibt zu 
verhandeln. 

Zusammenfassend ist das Messsystem, insbesondere nach dem Umbau zu einer tragbaren Lö-
sung, dazu geeignet die terrestrische Vermessung in Bezug auf die Vermessung von Wegen zu 
ersetzen. Trotzdem sollte vor der Anschaffung des Geräts detailliert untersucht werden wie 
viel Bedarf im Land RLP zum Einsatz des Systems besteht damit festgestellt werden kann ob 
die Anschaffung lohnenswert ist. 
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7 Zeitpunkt der Befliegung 

Im vorherigen Kapitel wurde ein Beschaffungs-, Schulungs- und Einführungskonzept zur Be-
schaffung eines neuen Messgeräts zur Aufmessung von Wegen aufgestellt. Zusätzlich wurde 
ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise des Landes RLP entwickelt. Im folgenden Kapitel 
wird der Zeitpunkt der Befliegung im Verfahrensablauf überdacht. Dabei wird analysiert ob 
die Durchführung einer zweiten Befliegung sinnvoll ist und im nächsten Schritt ob dann auf 
die erste Befliegung verzichtet werden könnte. 

7.1 Möglichkeit der zweiten Befliegung 

In der Nummer 5.6 wurde darauf eingegangen, dass die Nutzung des 3D- Stereomodells sich 
als sinnvoll und wirtschaftlich erwiesen hat. Der Einsatz der Photogrammetrie zur Bestim-
mung der Wegeknickpunkte kann jedoch nur zum Einsatz kommen, wenn die Befliegung zu 
einem Zeitpunkt durchgeführt wird, bei dem die Wege bereits ausgebaut sind. In reinen 
Waldverfahren könnte dies unter bestimmten Voraussetzungen auch durch die Umsetzung 
des Modells 2 erreicht werden. Da es sich jedoch oft nicht um reine Waldverfahren handelt 
sondern um eine Kombination aus land- und forstwirtschaftlichen sowie gegebenenfalls Orts-
lagenflächen, müssten die Verfahren nach Ausbau der Wege erneut überflogen werden. 
Dadurch würden nach [Theisen (2019a)] Extrakosten in Höhe von etwa 4-6 Euro/ha entste-
hen. Am Beispiel des Verfahrens Struth (Wald), das 681 ha groß ist, würden dadurch Kosten 
zwischen 2.724 Euro und 4.086 Euro entstehen. Hinzu kommen vorher der Zeitaufwand der 
erneuten Signalisierung und die Georeferenzierung und Auswertung im Nachhinein. Bei Flur-
bereinigungsverfahren mit großen Waldanteilen sind die zusätzlich entstehenden Kosten je-
doch im Verhältnis zur terrestrischen Vermessung des gesamten Wegenetzes im Wald als 
geringfügig einzuschätzen. Durch eine erneute Befliegung entsteht zusätzlich der Vorteil, dass 
Signalisierungspunkte auf die neu gebauten Wege gelegt werden können. Dadurch reduziert 
sich der Aufwand der restlichen terrestrischen Vermessungsarbeiten ebenso erheblich, da ge-
nügend AP aus der Signalisierung im Waldbereich vorhanden sind und so weitestgehend auf 
eine zeitintensive Polygonierung verzichtet werden kann. Problematisch ist jedoch, dass die 
neuen Wege nicht alle zeitgleich gebaut werden können. Daher sollte darauf geachtet werden, 
dass das Wegenetz im Wald, das aus Sicht einer frühzeitigen Erschließung und aus Sicht einer 
maximalen Vermessungskosteneinsparung direkt im Anschluss an die Genehmigung des Plans 
nach § 41 FlurbG ausgebaut wird. Die Befliegung sollte dann im Anschluss an den Ausbau des 
Hauptwegenetzes im Wald erfolgen, damit keine zeitliche Verzögerung des Verfahrensablaufs 
entsteht. Bei einer erneuten Befliegung reicht es aus, die Befliegung auf die Waldgebiete zu 
beschränken, sofern das als planerisch sinnvoll erscheint, da die Vermessung in der Feldlage 
durch die Nutzung von GNSS wesentlich effizienter erfolgen kann als im Wald. Die zweite 
Befliegung findet demnach zwischen den Verfahrensschritten des genehmigten Plans nach § 
41 FlurbG und dem Planwunschtermin statt. 
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7.2 Verzicht auf  die erste Befliegung 

Zwischen beiden Befliegungen finden somit der Feldvergleich, die Wertermittlung, und die 
Aufstellung des Wege- und Gewässerplans statt, weshalb in Frage gestellt werden sollte ob 
bei neu angeordneten Verfahren auf die erste Befliegung verzichtet werden kann. 

Der Zeitpunkt der ersten Befliegung ist historisch bedingt daraus entstanden, dass in Zeiten 
der Analogtechnik eine erste verlässliche und aktuelle Planungsgrundlage geschaffen werden 
musste, die den Aufwand für den Feldvergleich erheblich vermindern und damit die örtlichen 
Arbeiten in der Wertermittlung auf geometrisch einwandfreien Kartengrundlagen durchge-
führt werden konnten.18 Heutzutage stellt das LVermGeo DOP mit einer Bodenauflösung von 
20 cm zur Verfügung19, die in einem 2-Jahresturnus erneuert werden. Die durch die Befliegung 
des DLR erzeugten Luftbilder haben nach [Theisen (2019b)]eine Bodenauflösung von 5-7 cm 
und haben dadurch eine höhere Genauigkeit als die des LVermGeo. Es stellt sich jedoch die 
Frage ob für den Feldvergleich, die Durchführung der Wertermittlung und die Planung des 
Wege- und Gewässerplans eine höhere Genauigkeit und eine Befliegung ohne Belaubung im 
Frühjahr notwendig sind. 

Der Feldvergleich wird zu Beginn eines Verfahrens durch das DLR durchgeführt. Dabei wird 
überprüft ob die tatsächliche Nutzung (tN) der Flurstücke dem entspricht, was in der Karte 
erkennbar ist. Die tatsächliche Nutzung beschreibt die zum Zeitpunkt der Erhebung vorge-
fundene dauerhaft dominierende anzunehmende Art der Nutzung.20 Für die Rheinland- Pfalz 
weite Erfassung der tN sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 LGVermDVO die VermKÄ zuständig. Die 
tN wird nach Ziffer 1.5.1 RitN alle drei Jahre erneuert. Demnach kann das DLR die Daten der 
VermKV verwenden und sich neben den DOP auf die Registrierung der tatsächlichen Nut-
zung stützen. Durch die stetigen Erneuerungen der DOP in Verbindung mit der Registrie-
rung der tatsächlichen Nutzung durch die VermKV, eignen sich die Produkte ebenso zur 
Durchführung des Feldvergleichs.  

Zur Durchführung der Wertermittlung ist es notwendig einwandfreie Kartengrundlagen zu 
haben, in denen die Ergebnisse der Stichproben eingezeichnet werden können. Im Bereich der 
Feldlage ergeben sich bei der Durchführung der Wertermittlung keine Unterschiede zu den 
seitens des DLR eigens erstellten DOP, da aufgrund des meist groß gewählten Maßstabs die 
Bodenauflösung der verschiedenen Karten kaum unterscheidbar ist. Lediglich im Waldbereich 
könnten Schwierigkeiten bei der Wertermittlung auftreten, da die Orientierung im Luftbild 
erschwert wird, weil aufgrund der Belaubung in den DOP des LVermGeo schwieriger zwi-
schen Laub- und Nadelwald unterschieden werden und Details wie z.B. kleine Kahlstellen, 
sehr enge Bestockung, einzelne Nadelbäume und Hecken- und Strauchstrukturen und topo-
graphische Besonderheiten schlechter erkannt werden können als bei den DOP des DLR ohne 
Belaubung. Da jedoch auch im DOP des LVermGeo Farbunterschiede zwischen Nadel- und 
Laubwald erkennbar sind, sollte dieser Nachteil ausgleichbar sein. Außerdem soll die Werter-
mittlung bei forstwirtschaftlichen Nutzflächen in Zukunft auf Feldrechnern mit GNSS Emp-
fang erfolgen, sodass mit dem Feldrechner eine Orientierung auf 5- 10 m möglich sein wird. 

                                                      
18  Vgl. [Thomas (2014)] 
19  Vgl.[LVermgeo(2019] 
20  Vgl. RitN Ziffer 1.3 
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Durch diese Verbesserung sind die DOP des LVermGeo ebenso zur Durchführung der Wer-
termittlung ausreichend. 

Als letzter wichtiger Punkt diente die Befliegung im frühen Zeitpunkt des Verfahrens als Pla-
nungsgrundlage zur Erstellung des Wege- und Gewässerplans. Neben der höheren Genauig-
keit haben die DOP des DLR ebenso den Vorteil, dass die Befliegung im Frühjahr stattgefun-
den hat, sodass noch keine Belaubung vorhanden ist. Dadurch sind in Laubwäldern bereits 
bestehende Fahrspuren oder ausgebaute, nicht katastrierte Wege erkennbar. Das ist bei den 
DOP des LVermGeo nur bedingt möglich, da die Bodensicht erheblich durch Laub beeinträch-
tigt wird. Um diesen Nachteil auszugleichen könnten die neu von der TZ zur Verfügung ge-
stellten Schummerungskarten behilflich sein. 

Schummerungen werden aus den DGM- Daten, die durch eine „Abtastung“ der Erdoberfläche 
durch einen Laserstrahl entstanden sind, erzeugt. Schummerungen visualisieren die Struktur 
des Geländes durch Reflexion einer imaginären Lichtquelle. Dabei erscheinen Hebungen hell, 
Ebenen mittel und abgewandte Seiten dunkel. Nach [König (2018a)] bieten Schummerungs-
karten insbesondere bei Waldflurbereinigungsverfahren ein enormes Potential zur Verfah-
rensbearbeitung, da topographische Strukturen wie beispielsweise Wege, Gewässer oder 
Bruchkanten anhand der Schummerungskarte interpretiert werden können. Die Schumme-
rungskarten werden durch das LVermGeo in einem 10*10 km Raster zur Verfügung gestellt 
und in einem Turnus von 9 Jahren erneuert. 

In der folgenden Abbildung ist die Erkennbarkeit des Weges 2 aus dem in Kapitel 5 unter-
suchten Verfahren Struth (Wald) dargestellt. Zur besseren Auffindbarkeit der Wegespur wur-
de der Weg umrandet. 

 

 

Abbildung 7-1 Schummerungskarte des Weges 2 des Verfahrens Struth 
(Wald) 
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In diesem Beispiel ist der Verlauf des Weges deutlich zu erkennen, obwohl die Topographie 
des Wegekörpers sich nicht deutlich von der des umliegenden Bereichs differenziert. In ge-
neigterem Gelände unterscheidet sich die Topographie der Wege deutlich von der des umlie-
genden Bereichs, sodass dort die Wege noch besser in der Schummerungskarte erkennbar 
sind. 

Auch Gewässer sind leicht in der Abbildung zu sehen und können so problemlos in den Wege- 
und Gewässerplan übernommen werden. 

Insgesamt können durch die Nutzung der Schummerungskarten die Nachteile, die sich aus der 
Nutzung der DOP des LVermGeo ergeben hinreichend kompensiert werden, sodass die Pla-
nung des Wege- und Gewässerplans nicht beeinträchtigt wird. 

Zusammenfassend können alle Verfahrensschritte, die vor der angedachten zweiten Befliegung 
stattfinden ebenso mit den DOP des LVermGeo durchgeführt werden. Daher ist der Zeitpunkt 
der Befliegung als einer der ersten Schritte im Verfahren zum jetzigen Stand der Technik 
nicht mehr zeitgemäß, sodass der Zeitpunkt der ersten Befliegung auf einen späteren Zeit-
punkt im Verfahrensablauf verschoben werden kann und somit auf eine doppelte Befliegung 
verzichtet werden kann. Demnach sollte die Befliegung dann durchgeführt werden, wenn be-
reits Wege ausgebaut sind.  
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8 Zusammenfassung 

Die Herstellung der Grenzsicherheit und Erschließung der Flurstücke ist ein vorrangiges Ziel 
der Waldflurbereinigung. Sie kann dabei nur durch eine einwandfreie Vermessung und Ab-
markung der Flurstücksgrenzen erreicht werden. Auch heute wird ein Großteil der Vermes-
sung im Wald durch terrestrische Ergänzungsmessungen durchgeführt, die einen hohen Ar-
beitsaufwand und damit hohe Kosten verursachen. Zur Reduzierung der terrestrischen 
Vermessung wurden drei verschiedene innovative Vermessungsansätze an ausgewählten 
Waldwegen im Waldflurbereinigungsverfahren Struth (Wald) untersucht. 

Die Messung mit GNSS unter der Verwendung von SAPOS HEPS und SAPOS EPS sind bei-
de zur Vermessung im Wald nicht geeignet, weil sie den Genauigkeitsanforderungen von 50 
cm nicht entspricht. Dabei ist es unerheblich ob SAPOS HEPS oder SAPOS EPS verwendet 
wird. 

Zusätzlich zur reinen GNSS- Messung wurde ein GNSS Gerät in Verbindung mit einer IMU 
der Firma IGI getestet. Die IMU ist in der Lage Phasen ohne GNSS- Empfang zu überbrü-
cken und kann dadurch Messungen im Wald durchführen. Das GNSS/ IMU- System wurde in 
einem Auto installiert. Die Messung erfolgte durch Befahren der Wege, sodass die Mittellinie 
der Wege gemessen wurde. Die Ergebnisse der Messung entsprechen den Genauigkeitsanfor-
derungen von 50 cm, die bei der Aufmessung der Wege gefordert sind. Da das Untersu-
chungsgebiet nur eine geringe Querneigung aufweist, reicht die Vermessung der Mittellinie 
aus, da die Mittellinie um die Hälfte der Wegebreite parallel versetzt werden kann. Im Unter-
suchungsgebiet ist das GNSS/ IMU- System zur Vermessung der Wege somit geeignet um 
die terrestrische Vermessung zu reduzieren. In topographisch schwierigeren Gebieten mit viel 
unterschiedlicher Querneigung ist der Abstand der Böschungsoberkante zur Mittellinie immer 
unterschiedlich groß, sodass der örtliche Grenzverlauf durch die Messung der Mittellinie nicht 
genau genug dargestellt wird und dadurch das Messen der Mittellinie nicht ausreichend ist. 
Außerdem können bei Befahren der Wege keine Festpunkte gemessen werden, sodass trotz-
dem eine Polygonierung zur Verdichtung des Punktfeldes durchgeführt werden muss, damit 
die Absteckung der neuen Flurstücksgrenzen erfolgen kann. Die Kostenersparnis, die durch 
die Messung mit dem GNSS/ IMU- System erfolgt, wird durch diesen Mehraufwand wieder 
verringert. Dementsprechend sollte das Messsystem so umgebaut werden, dass es getragen 
werden kann und so ein Ablaufen der Wege möglich ist. Dadurch kann die Topographie der 
Wege besser beachtet werden, wodurch ein Einsatz des Gerätes in jedem Gelände möglich ist. 
Außerdem besteht bei der tragbaren Lösung die Möglichkeit durch z.B. ein Stativ genau vor-
definierte Punkte zu messen, wodurch eine Vermessung von Festpunkten möglich ist. Daraus 
resultiert, dass das GNSS/ IMU- System die terrestrische Vermessung in Bezug auf die 
Vermessung der Wege ersetzen kann. Die Anschaffung des Messsystems setzt jedoch voraus, 
dass die Einsatzmöglichkeiten des Messsystems im Land RLP so hoch sind, dass die Anschaf-
fung des Geräts rentabel ist.  

Die Forschungsfrage, ob die Vermessung einer Mittellinie und das anschließende Berechnen 
der Wegränder ausreichen, wird damit beantwortet, dass dies von der Topographie des Ge-
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ländes, in dem die Wege gebaut wurden, abhängt. In flachem Gelände und gleichbleibend stei-
len Gelände mit gleich breiten Böschungen ist die Vermessung der Mittellinie ausreichend. In 
bewegtem Gelände mit unterschiedlich breiten Böschungen ist die Vermessung der Mittellinie 
nicht ausreichend, weil dadurch der Grenzverlauf örtlich nicht richtig wiedergegeben werden 
kann. 

Die photogrammetrische Auswertung im Stereomodell ist ebenso wie die photogrammetrische 
Auswertung im Orthophoto eine wirtschaftliche Messmethode, deren Genauigkeit der Punkt-
bestimmung zur Aufmessung von Wegen geeignet ist. Dadurch ist sie eine gute Möglichkeit 
die terrestrische Vermessung zu reduzieren. Die Punktausfälle im Bereich von Nadelwäldern 
und Wegen, bei denen keine Auswertung möglich ist, führen dazu, dass die Photogrammetrie 
die terrestrische Vermessung nicht ersetzen, diese jedoch gezielt ergänzen kann. Durch 
Punktausfälle entstehen bei der photogrammetrischen Auswertung immer wieder Lücken, in 
denen keine Auswertung möglich ist. Daraus leitete sich die Forschungsfrage ab, ob die pho-
togrammetrische Auswertung auch dann angewandt werden sollte, wenn immer wieder Lü-
cken vorhanden sind, in denen keine Auswertung über das 3D- Stereo Modell möglich ist. Das 
Ergebnis ist, dass es trotzdem sinnvoll ist alle Punkte, die ausgewertet werden können, im 
Stereomodell zu messen, da die Photogrammetrie wesentlich wirtschaftlicher ist als die ter-
restrische Messung. 

Anhand dieser Untersuchungen konnte in Bezug auf die erste formulierte Forschungsfrage 
ausgearbeitet werden ob es Möglichkeiten gibt die terrestrische Vermessung zu reduzieren 
und durch schnellere, innovativere Verfahren zu ergänzen. Von den drei getesteten innovati-
ven Vermessungsansätzen ist die GNSS- Messung mit Inertialsystem dazu geeignet die ter-
restrische Vermessung im Rahmen der Aufmessung von Wegen komplett zu ersetzen, wenn 
ein Umbau des Systems zu einer tragbaren Lösung stattgefunden hat. Die photogrammetri-
sche Auswertung im Stereomodell ist eine innovative Möglichkeit um die terrestrische 
Vermessung gezielt zu ergänzen. Lediglich die GNSS- Messung mit SAPOS HEPS und 
SAPOS EPS ist auf Grund ihrer schlechten Punktgenauigkeit nicht dazu geeignet die terrest-
rische Vermessung im Wald zu reduzieren. Insgesamt sind daher die GNSS- Messung mit 
Inertialsystem und die photogrammetrische Auswertung dazu geeignet die terrestrische 
Vermessung zu reduzieren und gezielt zu ergänzen. 

Um eine photogrammetrische Auswertung vornehmen zu können, ist Grundvoraussetzung, 
dass eine Befliegung der ausgebauten Wege stattgefunden hat. Da die photogrammetrische 
Auswertung viel wirtschaftlicher ist als die terrestrische Vermessung, ist eine erneute Beflie-
gung kostengünstiger als eine terrestrische Vermessung der kompletten Waldflächen. Daher 
kann die zweite gestellte Forschungsfrage ob die Verfahren nach Ausbau der Wege erneut 
überflogen werden sollten um die Wege photogrammetrisch auswerten zu können damit be-
antwortet werden, dass bereits beflogene Verfahren mit großen Waldflächen erneut überflo-
gen werden sollten. Bei großen zusammenhängenden Waldflächen reicht eine Befliegung nur 
der Waldflächen aus, da in der Feldlage mit GNSS eine ebenso wirtschaftliche Alternative zur 
terrestrischen Vermessung besteht.  

Bei Verfahren, die noch nicht beflogen sind und bei neuen Verfahren sollte der Zeitpunkt der 
Befliegung im Verfahrensablauf nach hinten geschoben werden, sodass die Befliegung erst 
nach Ausbau der notwendigsten Wege erfolgt. Alle vorherigen Verfahrensschritte sollen auf 
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Grundlage der DOP des LVermGeo mit 20 cm Bodenauflösung bearbeitet werden. Zusätzlich 
kann zur Bearbeitung des Plans nach § 41 FlurbG die Schummerungskarten des LVermGeo 
herangezogen werden. Dementsprechend kann die vierte Forschungsfrage, ob eine Befliegung 
als einer der ersten Schritte im Verfahren zum jetzigen Stand der Technik noch sinnvoll ist, 
klar verneint werden. Der Zeitpunkt der Befliegung als einer der ersten Schritte im Verfahren 
ist nicht mehr zeitgemäß, sodass die Befliegung erst nach Ausbau der wichtigsten Wege 
durchgeführt werden sollte.  

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass von den drei getesteten innovativen Messverfah-
ren lediglich die Messung mit GNSS nicht zu Messungen im Wald geeignet ist. Die photo-
grammetrische Auswertung im Stereomodell sowie die GNSS- Messung mit Inertialsystem 
der Firma IGI sind zur Vermessung im Wald geeignet  

Dadurch können weitere Schritte getätigt werden, die zur Verringerung der terrestrischen 
Vermessung und damit zur Effizienzsteigerung in der Waldflurbereinigung dienen.  
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"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS HEPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40084 346316,077 5571239,577 60001 346316,088 5571239,59 -0,011 -0,013   0,017  
40083 346324,022 5571236,888 60002 346324,039 5571236,893 -0,017 -0,005   0,018  
40082 346321,202 5571233,609 60003 346321,214 5571233,621 -0,012 -0,012   0,017  
40081 346317,145 5571234,989 60004 346317,17 5571234,998 -0,025 -0,009   0,027  
40085 346274,68 5571156,991 60005 346274,639 5571156,983 0,041 0,008   0,042  
40086 346280,566 5571153,769 60006 346278,999 5571152,881 1,567 0,888 x x 1,801 x
40088 346279,352 5571137,148 60007 346278,666 5571135,636 0,686 1,512 x x 1,660 x
40087 346273,47 5571135,959 60008 346273,47 5571136,024 0 -0,065   0,065  
40089 346277,69 5571073,513 60009 346278,777 5571072,552 -1,087 0,961 x x 1,451 x
40090 346283,48 5571073,927 60010 346285,341 5571073,096 -1,861 0,831 x x 2,038 x
40092 346288,814 5571039,774 60011 346290 5571043,333 -1,186 -3,559 x x 3,751 x
40091 346283,938 5571038,59 60012 346281,657 5571034,844 2,281 3,746 x x 4,386 x
40106 346297,975 5571004,37 60013 346297,601 5571003,877 0,374 0,493   0,619 x
40107 346302,25 5571008,147 60014 346303,013 5571006,648 -0,763 1,499 x x 1,682 x
40096 346323,807 5570982,988 60015 346321,985 5570981,779 1,822 1,209 x x 2,187 x
40095 346319,393 5570979,531 60016 346323,653 5570981,774 -4,26 -2,243 x x 4,814 x
40097 346326,363 5570966,52 60017 346325,059 5570965,739 1,304 0,781 x x 1,520 x
40094 346331,951 5570968,612 60018 346332,063 5570969,103 -0,112 -0,491   0,504 x
40099 346338,287 5570947,945 60019 346338,338 5570948,522 -0,051 -0,577  x 0,579 x
40098 346332,553 5570946 60020 346333,744 5570946,095 -1,191 -0,095 x  1,195 x
40104 346295,944 5571017,879 60021 346288,961 5571012,513 6,983 5,366 x x 8,807 x
40105 346290,129 5571015,493 60022 346286,723 5571010,978 3,406 4,515 x x 5,656 x
40100 346340,168 5570929,293 60023 346341,494 5570926,665 -1,326 2,628 x x 2,944 x
40101 346343,079 5570905,264 60024 346339,894 5570905,56 3,185 -0,296 x  3,199 x
40102 346337,078 5570904,555 60025 346335,015 5570904,333 2,063 0,222 x  2,075 x
40103 346339,854 5570879,643 60027 346338,674 5570881,862 1,18 -2,219 x x 2,513 x
40109 346332,392 5570857,781 60028 346331,58 5570859,279 0,812 -1,498 x x 1,704 x
40110 346326,667 5570861,137 60029 346330,411 5570860,78 -3,744 0,357 x  3,761 x
40112 346312,497 5570845,523 60030 346313,237 5570844,508 -0,74 1,015 x x 1,256 x
40111 346316,361 5570840,087 60031 346316,842 5570840,817 -0,481 -0,73  x 0,874 x
40114 346271,572 5570815,789 60032 346271,909 5570817,809 -0,337 -2,02  x 2,048 x
40113 346268,813 5570821,373 60033 346267,795 5570823,98 1,018 -2,607 x x 2,799 x
40115 346249,827 5570807,199 60034 346249,794 5570805,699 0,033 1,5  x 1,500 x
40124 346254,279 5570803,009 60035 346250,927 5570805,15 3,352 -2,141 x x 3,977 x
40123 346228,977 5570778,141 60036 346228,008 5570778,399 0,969 -0,258 x  1,003 x
40122 346225,337 5570782,174 60037 346224,617 5570782,531 0,72 -0,357 x  0,804 x
40121 346208,84 5570764,693 60038 346208,538 5570763,54 0,302 1,153  x 1,192 x
40120 346214,167 5570762,233 60039 346212,722 5570761,72 1,445 0,513 x x 1,533 x
40119 346202,59 5570724,73 60040 346202,347 5570726,578 0,243 -1,848  x 1,864 x
40118 346197,815 5570725,735 60041 346198,195 5570728,255 -0,38 -2,52  x 2,548 x
40117 346196,295 5570708,22 60042 346193,872 5570706,141 2,423 2,079 x x 3,193 x
40116 346203,135 5570709,103 60043 346202,386 5570707,346 0,749 1,757 x x 1,910 x
40135 346210,028 5570691,076 60044 346204,662 5570691,04 5,366 0,036 x  5,366 x
40136 346202,543 5570690,068 60045 346204,379 5570691,162 -1,836 -1,094 x x 2,137 x
40134 346205,754 5570678,739 60046 346203,652 5570680,138 2,102 -1,399 x x 2,525 x
40133 346212,212 5570678,28 60047 346211,193 5570680,531 1,019 -2,251 x x 2,471 x
40138 346207,616 5570639,357 60048 346206,286 5570638,763 1,33 0,594 x x 1,457 x
40137 346201,814 5570639,568 60049 346204,638 5570638,619 -2,824 0,949 x x 2,979 x
40140 346202,362 5570621,504 60050 346200,896 5570621,262 1,466 0,242 x  1,486 x
40139 346208,392 5570622,188 60051 346204,53 5570621,01 3,862 1,178 x x 4,038 x
40141 346211,71 5570604,808 60052 346211,459 5570604,582 0,251 0,226   0,338  
16137 346206,253 5570604,153 60053 346204,776 5570603,287 1,477 0,866 x x 1,712 x
40142 346209,784 5570588,852 60054 346208,208 5570590,076 1,576 -1,224 x x 1,995 x
40143 346215,322 5570592,103 60055 346213,402 5570593,102 1,92 -0,999 x x 2,164 x
40144 346221,177 5570583,424 60056 346216,466 5570582,887 4,711 0,537 x x 4,742 x
40145 346216,676 5570578,329 60057 346217,357 5570577,831 -0,681 0,498 x  0,844 x
40126 346229,358 5570568,546 60058 346229,635 5570567,487 -0,277 1,059  x 1,095 x
40125 346232,461 5570574,705 60059 346231,153 5570573,756 1,308 0,949 x x 1,616 x
40129 346262,313 5570565,395 60060 346260,59 5570566,908 1,723 -1,513 x x 2,293 x
40130 346261,157 5570560,51 60061 346258,902 5570560,626 2,255 -0,116 x  2,258 x

UTM UTM ∆ [m]
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"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS HEPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40131 346337,551 5570529,867 60062 346335,089 5570528,593 2,462 1,274 x x 2,772 x
40132 346340,196 5570534,963 60063 346340,906 5570536,068 -0,71 -1,105 x x 1,313 x
40147 346347,231 5570530,004 60064 346341,34 5570523,642 5,891 6,362 x x 8,671 x
40146 346341,986 5570525,779 60065 346341,078 5570528,242 0,908 -2,463 x x 2,625 x
40161 346343,461 5570523,521 60066 346342,916 5570524,463 0,545 -0,942 x x 1,088 x
40162 346351,961 5570524,398 60067 346350,518 5570525,014 1,443 -0,616 x x 1,569 x
40163 346351,271 5570516,911 60068 346350,079 5570516,481 1,192 0,43 x  1,267 x
40164 346347,001 5570511,183 60069 346347,99 5570509,724 -0,989 1,459 x x 1,763 x
40151 346341,241 5570514,682 60070 346340,483 5570512,736 0,758 1,946 x x 2,088 x
40152 346326,658 5570493,785 60071 346327,806 5570493,69 -1,148 0,095 x  1,152 x
40153 346331,058 5570489,718 60072 346331,262 5570491,056 -0,204 -1,338  x 1,353 x
40154 346330,33 5570479,47 60073 346329,375 5570480,502 0,955 -1,032 x x 1,406 x
40155 346324,855 5570477,509 60074 346315,647 5570477,214 9,208 0,295 x  9,213 x
40157 346331,032 5570468,691 60075 346332,721 5570467,384 -1,689 1,307 x x 2,136 x
40156 346335,064 5570473,398 60076 346335,026 5570471,566 0,038 1,832  x 1,832 x
40159 346343,2 5570468,116 60077 346345,132 5570465,634 -1,932 2,482 x x 3,145 x
40158 346340,245 5570460,984 60078 346342,331 5570457,148 -2,086 3,836 x x 4,366 x
40160 346441,607 5570448,98 60079 346442,962 5570449,208 -1,355 -0,228 x  1,374 x
40149 346442,07 5570454,33 60080 346442,346 5570451,272 -0,276 3,058  x 3,070 x
40150 346461,627 5570448,362 60081 346460,753 5570445,282 0,874 3,08 x x 3,202 x
40165 346459,91 5570443,239 60082 346457,828 5570441,452 2,082 1,787 x x 2,744 x
40167 346494,768 5570431,053 60083 346493,515 5570435,072 1,253 -4,019 x x 4,210 x
40166 346496,37 5570435,936 60084 346499,124 5570440,071 -2,754 -4,135 x x 4,968 x
40171 346525,169 5570419,589 60085 346521,55 5570418,922 3,619 0,667 x x 3,680 x
40170 346527,249 5570424,826 60086 346528,456 5570421,981 -1,207 2,845 x x 3,090 x
40172 346536,63 5570418,669 60087 346536,66 5570420,788 -0,03 -2,119  x 2,119 x
40173 346533,291 5570413,253 60088 346533,768 5570413,024 -0,477 0,229   0,529 x
40174 346551,654 5570399,815 60089 346551,75 5570400,05 -0,096 -0,235   0,254  
40175 346554,412 5570405,279 60090 346552,319 5570404,301 2,093 0,978 x x 2,310 x
40177 346589,333 5570393,136 60091 346587,164 5570392,369 2,169 0,767 x x 2,301 x
40176 346586,37 5570387,769 60092 346586,028 5570387,838 0,342 -0,069   0,349  
40179 346614,233 5570370,431 60093 346614,371 5570371,503 -0,138 -1,072  x 1,081 x
40178 346616,277 5570377,344 60094 346618,094 5570373,418 -1,817 3,926 x x 4,326 x
40181 346630,053 5570374,32 60095 346627,415 5570375,416 2,638 -1,096 x x 2,857 x
40180 346629,906 5570366,62 60096 346629,514 5570367,899 0,392 -1,279  x 1,338 x
40183 346649,087 5570367,122 60097 346648,893 5570367,311 0,194 -0,189   0,271  
40182 346650,261 5570372,822 60098 346650,082 5570374,602 0,179 -1,78  x 1,789 x
40184 346667,056 5570367,031 60099 346666,302 5570368,207 0,754 -1,176 x x 1,397 x
40185 346664,016 5570361,178 60162 346659,579 5570360,755 4,437 0,423 x  4,457 x
40186 346672,474 5570347,084 60163 346670,909 5570345,601 1,565 1,483 x x 2,156 x
40187 346678,288 5570348,775 60164 346673,617 5570347,448 4,671 1,327 x x 4,856 x
40188 346677,679 5570324,585 60165 346677,969 5570325,842 -0,29 -1,257  x 1,290 x
40189 346671,722 5570325,393 60166 346673,662 5570323,766 -1,94 1,627 x x 2,532 x
40192 346668,957 5570298,572 60167 346668,675 5570298,625 0,282 -0,053   0,287  
40191 346674,573 5570299,604 60168 346674,978 5570299,452 -0,405 0,152   0,433  
40193 346675,694 5570286,2 60169 346675,757 5570286,306 -0,063 -0,106   0,123  
40194 346671,588 5570277,972 60170 346671,261 5570277,837 0,327 0,135   0,354  
40108 346334,112 5570880,539 60171 346336,064 5570882,082 -1,952 -1,543 x x 2,488 x

Summe Weg 1 108 75 76 94
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Anhang B: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS HEPS Messung in Weg 2 - 101 - 

 

Anhang B: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS 
HEPS Messung in Weg 2 

 

"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS HEPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40204 346677,05 5570286,229 60100 346676,595 5570285,928 0,455 0,301   0,546 x
40205 346680,133 5570275,732 60101 346678,984 5570274,673 1,149 1,059 x x 1,563 x
40208 346691,49 5570307,118 60102 346690,282 5570306,604 1,208 0,514 x x 1,313 x
40207 346686,462 5570309,987 60103 346686,123 5570310,221 0,339 -0,234   0,412  
40196 346728,789 5570390,333 60104 346730,595 5570389,121 -1,806 1,212 x x 2,175 x
40197 346760,531 5570423,346 60106 346777,126 5570429,735 -16,595 -6,389 x x 17,782 x
40198 346756,493 5570426,284 60107 346753,675 5570426,645 2,818 -0,361 x  2,841 x
40200 346762,821 5570435,175 60108 346767,262 5570439,957 -4,441 -4,782 x x 6,526 x
40199 346768,103 5570432,564 60109 346771,773 5570439,327 -3,67 -6,763 x x 7,695 x
40201 346774,567 5570455,846 60110 346777,495 5570458,851 -2,928 -3,005 x x 4,196 x
40231 346769,3 5570456,531 60111 346770,398 5570457,457 -1,098 -0,926 x x 1,436 x
40232 346772,862 5570476,654 60112 346773,875 5570474,749 -1,013 1,905 x x 2,158 x
40233 346779,214 5570476,247 60113 346779,023 5570470,981 0,191 5,266  x 5,269 x
40235 346789,663 5570492,685 60114 346789,531 5570489,219 0,132 3,466  x 3,469 x
40234 346784,748 5570495,119 60115 346787,219 5570494,765 -2,471 0,354 x  2,496 x
40210 346818,636 5570539,881 60116 346819,027 5570537,76 -0,391 2,121  x 2,157 x
40209 346823,792 5570537,738 60117 346826,575 5570529,161 -2,783 8,577 x x 9,017 x
40212 346832,128 5570552,559 60118 346833,855 5570554,918 -1,727 -2,359 x x 2,924 x
40211 346828,321 5570555,077 60119 346830,81 5570555,006 -2,489 0,071 x  2,490 x
40214 346839,268 5570573,5 60120 346844,212 5570574,296 -4,944 -0,796 x x 5,008 x
40213 346843,249 5570570,823 60121 346848,913 5570567,165 -5,664 3,658 x x 6,743 x
40216 346855,864 5570586,616 60122 346854,468 5570589,129 1,396 -2,513 x x 2,875 x
40215 346852,564 5570589,371 60123 346846,167 5570586,486 6,397 2,885 x x 7,017 x
40230 346861,152 5570598,601 60124 346860,244 5570596,081 0,908 2,52 x x 2,679 x
40217 346864,73 5570594,569 60125 346868,005 5570596,741 -3,275 -2,172 x x 3,930 x
40218 346880,005 5570604,857 60126 346883,285 5570602,449 -3,28 2,408 x x 4,069 x
40229 346877,134 5570608,966 60127 346877,327 5570605,354 -0,193 3,612  x 3,617 x
40228 346895,4 5570620,03 60128 346894,191 5570619,135 1,209 0,895 x x 1,504 x
40219 346898,575 5570616,207 60129 346890,727 5570609,564 7,848 6,643 x x 10,282 x
40203 346935,174 5570637,317 60130 346934,941 5570635,419 0,233 1,898  x 1,912 x
40227 346932,684 5570641,618 60131 346933,926 5570636,691 -1,242 4,927 x x 5,081 x
40250 347052,225 5570724,768 60132 347052,32 5570724,234 -0,095 0,534  x 0,542 x
40252 347029,603 5570709,345 60133 347028,12 5570710,314 1,483 -0,969 x x 1,772 x
40254 347008,047 5570692,611 60134 347007,239 5570693,461 0,808 -0,85 x x 1,173 x
40224 346989,304 5570676,644 60135 346988,787 5570676,215 0,517 0,429 x  0,672 x
40225 346963,908 5570659,76 60136 346961,08 5570663,394 2,828 -3,634 x x 4,605 x
40226 346948,658 5570650,621 60137 346948,408 5570653,6 0,25 -2,979  x 2,989 x
40220 346951,888 5570645,909 60138 346953,331 5570643,682 -1,443 2,227 x x 2,654 x
40221 346966,872 5570654,646 60139 346969,952 5570642,258 -3,08 12,388 x x 12,765 x
40222 346992,388 5570672,297 60140 346993,029 5570671,391 -0,641 0,906 x x 1,110 x
40223 347011,707 5570688,801 60141 347012,032 5570684,352 -0,325 4,449  x 4,461 x
40253 347032,363 5570705,325 60142 347032,825 5570705,655 -0,462 -0,33   0,568 x
40251 347054,118 5570719,428 60143 347055,649 5570717,144 -1,531 2,284 x x 2,750 x
40249 347085,1 5570733,72 60144 347084,588 5570736,607 0,512 -2,887 x x 2,932 x
40248 347082,499 5570739,019 60145 347083,081 5570738,493 -0,582 0,526 x x 0,784 x
40247 347099,129 5570751,899 60146 347099,399 5570751,406 -0,27 0,493   0,562 x
40246 347103,3 5570747,447 60147 347103,267 5570747,461 0,033 -0,014   0,036  
40245 347118,714 5570763,146 60148 347117,345 5570766,457 1,369 -3,311 x x 3,583 x
40244 347115,193 5570767,368 60149 347114,477 5570768,934 0,716 -1,566 x x 1,722 x
40243 347135,638 5570790,885 60150 347135,094 5570791,726 0,544 -0,841 x x 1,002 x
40242 347139,407 5570787,706 60151 347139,402 5570787,733 0,005 -0,027   0,027  
40241 347153,597 5570809,487 60152 347153,536 5570809,484 0,061 0,003   0,061  
40240 347149,722 5570812,518 60153 347149,814 5570812,689 -0,092 -0,171   0,194  
40238 347169,186 5570848,428 60154 347169,175 5570848,413 0,011 0,015   0,019  
40239 347173,442 5570845,391 60155 347173,397 5570845,468 0,045 -0,077   0,089  
40259 347180,883 5570851,428 60156 347180,861 5570851,455 0,022 -0,027   0,035  
40237 347179,644 5570856,854 60157 347179,619 5570856,872 0,025 -0,018   0,031  
40255 347190,977 5570855,71 60158 347190,99 5570855,742 -0,013 -0,032   0,035  
40258 347187,055 5570861,964 60159 347187,062 5570861,97 -0,007 -0,006   0,009  
40256 347195,197 5570856,767 60160 347195,183 5570856,771 0,014 -0,004   0,015  
40257 347184,944 5570865,618 60161 347184,942 5570865,633 0,002 -0,015   0,015  

61 37 41 48
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Anhang C: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS HEPS Messung in Weg 3 - 102 - 

 

Anhang C: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS 
HEPS Messung in Weg 3 

 

 

"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS HEPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40045 350238,328 5570153,438 60200 350238,299 5570153,406 0,029 0,032   0,043  
40048 350225,534 5570153,372 60201 350225,509 5570153,342 0,025 0,03   0,039  
40047 350230,96 5570159,547 60202 350230,934 5570159,534 0,026 0,013   0,029  
40046 350237,19 5570158,295 60203 350237,161 5570158,277 0,029 0,018   0,034  
40050 350247,809 5570299,466 60204 350247,78 5570299,438 0,029 0,028   0,040  
40049 350243,092 5570299,599 60205 350243,082 5570299,577 0,01 0,022   0,024  
40044 350243,361 5570337,295 60206 350242,234 5570336,723 1,127 0,572 x x 1,264 x
40043 350248,127 5570337,786 60207 350251,585 5570340,123 -3,458 -2,337 x x 4,174 x
40041 350245,013 5570352,559 60208 350245,341 5570353,426 -0,328 -0,867  x 0,927 x
40042 350240,447 5570350,717 60209 350241,999 5570350,685 -1,552 0,032 x  1,552 x
40040 350214,593 5570400,021 60210 350212,931 5570399,25 1,662 0,771 x x 1,832 x
40039 350218,3 5570403,729 60211 350216,886 5570403,566 1,414 0,163 x  1,423 x
40038 350192,769 5570424,006 60212 350191,688 5570422,387 1,081 1,619 x x 1,947 x
40035 350188,885 5570420,142 60213 350188,729 5570417,809 0,156 2,333  x 2,338 x
40036 350179,046 5570429,682 60214 350181,465 5570429,957 -2,419 -0,275 x  2,435 x
40034 350183,571 5570434,771 60215 350181,441 5570435,308 2,13 -0,537 x x 2,197 x
40032 350176,13 5570445,417 60216 350176,461 5570447,519 -0,331 -2,102  x 2,128 x
40033 350171,855 5570441,88 60217 350171,878 5570443,636 -0,023 -1,756  x 1,756 x
40030 350155,361 5570485,813 60218 350155,869 5570487,697 -0,508 -1,884 x x 1,951 x
40031 350161,47 5570491,538 60219 350161,531 5570488,307 -0,061 3,231  x 3,232 x
40028 350160,172 5570512,707 60220 350161,036 5570512,728 -0,864 -0,021 x  0,864 x
40029 350154,509 5570510,054 60221 350155,008 5570509,439 -0,499 0,615  x 0,792 x
40027 350147,182 5570531,057 60222 350144,849 5570526,622 2,333 4,435 x x 5,011 x
40026 350153,559 5570532,299 60223 350152,012 5570528,608 1,547 3,691 x x 4,002 x
40024 350154,42 5570544,645 60224 350154,902 5570546,353 -0,482 -1,708  x 1,775 x
40025 350148,89 5570545,975 60225 350151,205 5570544,2 -2,315 1,775 x x 2,917 x
40023 350155,049 5570558,917 60226 350155,385 5570557,932 -0,336 0,985  x 1,041 x
40022 350159,771 5570554,26 60227 350159,353 5570553,709 0,418 0,551  x 0,692 x
40021 350173,607 5570568,668 60228 350173,223 5570569,982 0,384 -1,314  x 1,369 x
40017 350169,036 5570571,993 60229 350167,35 5570572,627 1,686 -0,634 x x 1,801 x
40016 350174,048 5570581,544 60230 350174,449 5570581,69 -0,401 -0,146   0,427  
40020 350179,844 5570579,438 60231 350180,527 5570580,668 -0,683 -1,23 x x 1,407 x
40019 350179,165 5570589,725 60232 350176,925 5570592,13 2,24 -2,405 x x 3,287 x
40015 350173,729 5570588,991 60233 350173,92 5570589,367 -0,191 -0,376   0,422  
40013 350164,572 5570613,123 60234 350169,772 5570612,309 -5,2 0,814 x x 5,263 x
40014 350170,311 5570614,468 60235 350168,395 5570614,091 1,916 0,377 x  1,953 x
40012 350167,489 5570630,815 60236 350167,187 5570633,061 0,302 -2,246  x 2,266 x
40011 350162,118 5570629,556 60237 350159,202 5570628,866 2,916 0,69 x x 2,997 x
40010 350162,659 5570656,913 60238 350163,971 5570656,258 -1,312 0,655 x x 1,466 x
40009 350168,071 5570656,393 60239 350167,336 5570659,398 0,735 -3,005 x x 3,094 x
40008 350173,978 5570691,511 60240 350174,859 5570690,071 -0,881 1,44 x x 1,688 x
40007 350168,828 5570694,313 60241 350167,83 5570693,135 0,998 1,178 x x 1,544 x
40006 350174,006 5570707,275 60242 350174,642 5570707,584 -0,636 -0,309 x  0,707 x
40005 350180,315 5570704,298 60243 350178,06 5570701,664 2,255 2,634 x x 3,467 x
40062 350187,495 5570711,847 60244 350187,114 5570710,905 0,381 0,942  x 1,016 x
40063 350193,335 5570716,194 60245 350190,636 5570717,63 2,699 -1,436 x x 3,057 x
40003 350184,158 5570719,82 60246 350183,722 5570720,208 0,436 -0,388   0,584 x
40004 350171,859 5570711,049 60247 350172,987 5570714,892 -1,128 -3,843 x x 4,005 x
40001 350139,595 5570709,914 60248 350139,396 5570710,569 0,199 -0,655  x 0,685 x
40002 350142,043 5570717,366 60249 350141,64 5570717,568 0,403 -0,202   0,451  
40060 350080,138 5570718,079 60250 350079,476 5570717,774 0,662 0,305 x  0,729 x
40061 350079,733 5570713,92 60251 350079,59 5570713,819 0,143 0,101   0,175  
40058 350050,905 5570716,896 60252 350050,824 5570716,522 0,081 0,374   0,383  
40059 350050,427 5570721,913 60253 350050,758 5570718,944 -0,331 2,969  x 2,987 x
40056 350004,884 5570714,335 60254 350003,745 5570711,938 1,139 2,397 x x 2,654 x
40057 350006,682 5570709,467 60255 350006,607 5570708,992 0,075 0,475   0,481  
40055 349938,574 5570704,496 60256 349938,512 5570705,899 0,062 -1,403  x 1,404 x
40054 349938,445 5570710,077 60257 349935,771 5570709,927 2,674 0,15 x  2,678 x
40052 349891,54 5570708,697 60258 349892,347 5570707,08 -0,807 1,617 x x 1,807 x
40053 349891,865 5570704,315 60259 349890,88 5570701,796 0,985 2,519 x x 2,705 x
40064 349858,318 5570699,035 60260 349858,761 5570700,531 -0,443 -1,496  x 1,560 x
40051 349857,25 5570704,222 60261 349856,573 5570703,714 0,677 0,508 x x 0,846 x
40065 349827,87 5570691,84 60262 349828,075 5570692,91 -0,205 -1,07  x 1,089 x
40066 349829,953 5570687,653 60263 349828,867 5570687,194 1,086 0,459 x  1,179 x
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Anhang C: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS HEPS Messung in Weg 3 - 103 - 

 

 

"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS HEPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40068 349819,809 5570679,116 60264 349818,931 5570678,56 0,878 0,556 x x 1,039 x
40067 349816,157 5570683,317 60265 349816,639 5570682,608 -0,482 0,709  x 0,857 x
40069 349810,988 5570672,221 60266 349810,566 5570671,335 0,422 0,886  x 0,981 x
40070 349816,69 5570670,954 60267 349814,713 5570672,109 1,977 -1,155 x x 2,290 x
40079 349814,057 5570637,247 60268 349815,573 5570638,204 -1,516 -0,957 x x 1,793 x
40080 349808,652 5570637,851 60269 349808,417 5570636,182 0,235 1,669  x 1,685 x
40078 349805,559 5570628,627 60270 349806,131 5570624,96 -0,572 3,667 x x 3,711 x
40077 349811,09 5570625,609 60271 349814,691 5570622,146 -3,601 3,463 x x 4,996 x
40075 349802,17 5570616,995 60272 349802,626 5570616,252 -0,456 0,743  x 0,872 x
40076 349799,139 5570620,975 60273 349799,588 5570620,331 -0,449 0,644  x 0,785 x
40073 349792,439 5570609,715 60274 349792,545 5570609,587 -0,106 0,128   0,166  
40074 349789,491 5570615,941 60275 349788,452 5570617,795 1,039 -1,854 x x 2,125 x
40072 349775,999 5570606,473 60276 349775,749 5570606,941 0,25 -0,468   0,531 x
40071 349778,104 5570602,304 60277 349777,202 5570603,403 0,902 -1,099 x x 1,422 x

78 41 54 65Summe Weg 3
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Anhang D: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS EPS Messung - 104 - 

 

Anhang D: Gegenüberstellung der Koordinaten der SAPOS 
EPS Messung  

 

 

 

 

"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS EPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40045 350238,328 5570153,438 80000 350237,774 5570154,482 0,554 -1,044 x x 1,182 x
40048 350225,534 5570153,372 80077 350225,301 5570153,394 0,233 -0,022   0,234  
40047 350230,960 5570159,547 80076 350230,755 5570159,233 0,205 0,314   0,375  
40046 350237,190 5570158,295 80001 350236,669 5570159,154 0,521 -0,859 x x 1,005 x
40050 350247,809 5570299,466 80002 350247,354 5570300,116 0,455 -0,650  x 0,794 x
40049 350243,092 5570299,599 80075 350243,303 5570298,594 -0,211 1,005  x 1,027 x
40044 350243,361 5570337,295 80074 350250,239 5570331,366 -6,878 5,929 x x 9,081 x
40043 350248,127 5570337,786 80003 350248,392 5570333,713 -0,265 4,073  x 4,082 x
40041 350245,013 5570352,559 80004 350245,041 5570351,117 -0,028 1,442  x 1,442 x
40042 350240,447 5570350,717 80073 350241,919 5570352,760 -1,472 -2,043 x x 2,518 x
40040 350214,593 5570400,021 80072 350212,602 5570401,811 1,991 -1,789 x x 2,677 x
40039 350218,300 5570403,729 80005 350218,067 5570405,915 0,233 -2,186  x 2,198 x
40038 350192,769 5570424,006 80006 350195,339 5570429,900 -2,570 -5,894 x x 6,430 x
40035 350188,885 5570420,142 80071 350194,111 5570413,541 -5,226 6,601 x x 8,420 x
40036 350179,046 5570429,682 80070 350178,661 5570432,345 0,385 -2,663  x 2,690 x
40034 350183,571 5570434,771 80007 350181,448 5570438,476 2,123 -3,705 x x 4,270 x
40032 350176,130 5570445,417 80008 350176,056 5570446,840 0,074 -1,423  x 1,425 x
40033 350171,855 5570441,880 80069 350172,452 5570441,688 -0,597 0,192 x  0,627 x
40030 350155,361 5570485,813 80068 350162,800 5570484,564 -7,439 1,249 x x 7,543 x
40031 350161,470 5570491,538 80009 350160,418 5570492,892 1,052 -1,354 x x 1,714 x
40028 350160,172 5570512,707 80010 350162,653 5570506,128 -2,481 6,579 x x 7,031 x
40029 350154,509 5570510,054 80067 350155,496 5570513,243 -0,987 -3,189 x x 3,339 x
40027 350147,182 5570531,057 80066 350151,005 5570513,418 -3,823 17,639 x x 18,049 x
40026 350153,559 5570532,299 80011 350156,198 5570533,133 -2,639 -0,834 x x 2,768 x
40024 350154,420 5570544,645 80012 350154,539 5570547,175 -0,119 -2,530  x 2,533 x
40025 350148,890 5570545,975 80065 350149,569 5570539,332 -0,679 6,643 x x 6,678 x
40023 350155,049 5570558,917 80064 350158,346 5570560,423 -3,297 -1,506 x x 3,624 x
40022 350159,771 5570554,260 80013 350158,437 5570558,496 1,334 -4,236 x x 4,441 x
40021 350173,607 5570568,668 80014 350173,665 5570566,170 -0,058 2,498  x 2,498 x
40017 350169,036 5570571,993 80063 350168,956 5570575,194 0,080 -3,201  x 3,202 x
40016 350174,048 5570581,544 80062 350173,184 5570585,107 0,864 -3,563 x x 3,667 x
40020 350179,844 5570579,438 80015 350179,334 5570583,020 0,510 -3,582 x x 3,618 x
40019 350179,165 5570589,725 80016 350180,399 5570587,595 -1,234 2,130 x x 2,462 x
40015 350173,729 5570588,991 80061 350177,270 5570586,996 -3,541 1,995 x x 4,064 x
40013 350164,572 5570613,123 80060 350171,541 5570603,478 -6,969 9,645 x x 11,899 x
40014 350170,311 5570614,468 80017 350167,927 5570611,319 2,384 3,149 x x 3,950 x
40012 350167,489 5570630,815 80018 350164,172 5570647,671 3,317 -16,856 x x 17,179 x
40011 350162,118 5570629,556 80059 350161,212 5570626,106 0,906 3,450 x x 3,567 x
40010 350162,659 5570656,913 80058 350160,845 5570657,294 1,814 -0,381 x  1,854 x
40009 350168,071 5570656,393 80019 350167,526 5570655,527 0,545 0,866 x x 1,023 x
40008 350173,978 5570691,511 80020 350173,711 5570687,438 0,267 4,073  x 4,082 x
40007 350168,828 5570694,313 80057 350167,714 5570696,074 1,114 -1,761 x x 2,084 x
40006 350174,006 5570707,275 80056 350172,402 5570711,416 1,604 -4,141 x x 4,441 x
40005 350180,315 5570704,298 80021 350179,075 5570693,638 1,240 10,660 x x 10,732 x
40062 350187,495 5570711,847 80022 350185,079 5570713,165 2,416 -1,318 x x 2,752 x
40063 350193,335 5570716,194 80023 350189,491 5570720,504 3,844 -4,310 x x 5,775 x
40003 350184,158 5570719,820 80024 350182,831 5570732,532 1,327 -12,712 x x 12,781 x
40004 350171,859 5570711,049 80055 350171,793 5570710,414 0,067 0,635  x 0,639 x
40001 350139,595 5570709,914 80054 350139,317 5570711,722 0,278 -1,808  x 1,829 x
40002 350142,043 5570717,366 80025 350144,110 5570716,535 -2,067 0,831 x x 2,228 x
40060 350080,138 5570718,079 80026 350080,867 5570715,306 -0,729 2,774 x x 2,868 x
40061 350079,733 5570713,920 80053 350079,548 5570716,518 0,185 -2,598  x 2,604 x
40058 350050,905 5570716,896 80052 350051,543 5570719,324 -0,638 -2,428 x x 2,511 x
40059 350050,427 5570721,913 80027 350051,095 5570721,839 -0,668 0,074 x  0,672 x
40056 350004,884 5570714,335 80028 350004,127 5570711,958 0,757 2,377 x x 2,494 x
40057 350006,682 5570709,467 80051 350005,911 5570709,130 0,771 0,337 x  0,841 x
40055 349938,574 5570704,496 80050 349936,553 5570709,055 2,021 -4,559 x x 4,987 x
40054 349938,445 5570710,077 80029 349938,134 5570708,033 0,311 2,044  x 2,067 x
40052 349891,540 5570708,697 80030 349889,797 5570708,635 1,743 0,062 x  1,745 x
40053 349891,865 5570704,315 80049 349894,449 5570698,352 -2,584 5,963 x x 6,499 x
40064 349858,318 5570699,035 80048 349855,515 5570696,967 2,803 2,068 x x 3,484 x
40051 349857,250 5570704,222 80031 349856,628 5570706,311 0,622 -2,089 x x 2,180 x
40065 349827,870 5570691,840 80032 349830,558 5570694,724 -2,688 -2,884 x x 3,942 x
40066 349829,953 5570687,653 80047 349830,005 5570690,229 -0,052 -2,576  x 2,576 x

UTM ∆ [m]UTM
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"Soll"- GNSS-Messung ∆ East ∆ North Strecke aus Strecke
Koordinaten East (Zone 32) North SAPOS EPS East (Zone 32) North ∆ East ∆ North >0,5  >0,5 ∆[m] >0,5

40068 349819,809 5570679,116 80046 349818,335 5570684,484 1,474 -5,368 x x 5,567 x
40067 349816,157 5570683,317 80033 349816,831 5570685,643 -0,674 -2,326 x x 2,422 x
40069 349810,988 5570672,221 80034 349813,347 5570678,644 -2,359 -6,423 x x 6,842 x
40070 349816,690 5570670,954 80045 349815,227 5570673,990 1,463 -3,036 x x 3,370 x
40079 349814,057 5570637,247 80044 349815,746 5570637,028 -1,689 0,219 x  1,703 x
40080 349808,652 5570637,851 80035 349806,146 5570650,235 2,506 -12,384 x x 12,635 x
40078 349805,559 5570628,627 80036 349809,672 5570614,510 -4,113 14,117 x x 14,704 x
40077 349811,090 5570625,609 80043 349808,962 5570626,951 2,128 -1,342 x x 2,516 x
40075 349802,170 5570616,995 80042 349796,713 5570632,282 5,457 -15,287 x x 16,232 x
40076 349799,139 5570620,975 80037 349799,785 5570623,011 -0,646 -2,036 x x 2,136 x
40073 349792,439 5570609,715 80041 349785,668 5570603,139 6,772 6,576 x x 9,439 x
40074 349789,491 5570615,941 80038 349787,890 5570620,006 1,601 -4,065 x x 4,369 x
40072 349775,999 5570606,473 80039 349775,590 5570604,302 0,409 2,172  x 2,210 x
40071 349778,104 5570602,304 80040 349777,314 5570600,133 0,790 2,171 x x 2,310 x

78 59 70 76

UTM

Summe 

∆ [m]UTM
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